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Bildschirmarbeitsbrille


Betreff:	            – Antrag über die Kostenrückerstattung für eine Bildschirmarbeitsplatzbrille

Anlagen:	Informationsblatt Datenschutz
		1 Bestätigung des Facharztes oder Fachärztin für Augenheilkunde
		1 Mitteilung der Krankenversicherung zur allfälligen Kostenübernahme


Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich die Kostenrückerstattung für meine Bildschirmarbeitsbrille.

Es wird um Überweisung des Kostenbeitrages auf das Konto von Herr/Frau       bei der        , BIC        , IBAN        gebeten.

|_| Ich nehme zur Kenntnis, dass eine Gleitsichtbrille nicht unter den Begriff der Bildschirmbrille fällt. Die Bildschirm(arbeits)brille ist eine Brille, die ausschließlich für die Arbeit am Bildschirm geeignet ist.

[bookmark: Kontrollkästchen16]|_| *Ich stimme zu, dass die von mir im Zusammenhang mit der Beantragung der Kostenrückerstattung für meine Bildschirmarbeitsbrille übermittelten mich betreffenden, personenbezogenen Daten zu diesem Zweck verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann per E-Mail wiederrufen werden. Weiters nehme ich das im Anhang befindliche Informationsblatt zum Datenschutz zur Kenntnis.

*Der Antrag kann nur bearbeitet werden, wenn die Zustimmung durch setzen eines Hakens erteilt wird.




____________________________________
Unterschrift Mitarbeiter:in


Bildschirmarbeitsbrille


Sehr geehrte Damen und Herren,

[bookmark: _GoBack]hiermit wird bestätigt, dass Herr/Frau        durchschnittlich ununterbrochen mehr als zwei Stunden oder durchschnittlich mehr als drei Stunden seiner/ihrer Tagesarbeitszeit (§ 1 Abs. 3 lit. A L-BSV) mit Bildschirmarbeit im Sinne der L-BSV beschäftigt ist.

Einer Kostenrückerstattung für die Bildschirmarbeitsbrille stimme ich zu.


Mit freundlichen Grüßen




________________________________________
Name und Unterschrift Schulleiter:in
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Informationspflicht und Recht auf Auskunft zu personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) für Antragsteller der Kostenrückerstattung für Bildschirmarbeitsplatzbrillen

Im Rahmen der Antragstellung für die Kostenrückerstattung für die Bildschirmarbeitsplatzbrille werden personenbezogene Daten verarbeitet.
Verantwortlicher
Schulische Assistenz und Freizeitbetreuung GmbH Vorarlberg
Bahnhofstraße 12, 6900 Bregenz
Tel.: +43 (0)5574 4960 495
E-Mail: office@saf-vorarlberg.at
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
Römerstraße 15, 6900 Bregenz
Tel.: +43 (0)5574/511 0
E-Mail: datenschutzbeauftragter@vorarlberg.at
Zweck der Verarbeitung
Bearbeitung des Antrages für die Kostenrückerstattung für die Bildschirmarbeitsplatzbrille.
Rechtsgrundlage
Richtlinie 90/270/EWG über die Mindestvorschriften bezüglich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit an Bildschirmgeräten
Gesetz über den Schutz der Landes- und Gemeindebediensteten
Landes-Bildschirmarbeitsverordnung
Erlass über die Anschaffung von Bildschirmarbeitsbrillen, Zahl: IVb-700.64 vom 02.04.2014
Sonstige Quellen personenbezogener Daten
keine
Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern, denen personenbezogene Daten offen gelegt werden
Amt der Vorarlberger Landesregierung
Kriterien für die Speicherdauer
Übergabe der Daten an das Landesarchiv: Personenbezogene Daten sind dem Vorarlberger Landesarchiv zur Übernahme anzubieten, sobald sie für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, nicht mehr erforderlich sind. Es sei denn, die Anbietung kann aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen werden. Beurteilt sie das Vorarlberger Landesarchiv als Archivgut, sind ihm die Daten im Original zu übergeben, sonst zu vernichten.
Rechte der betroffenen Person
Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten. Gegebenenfalls besteht auch ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder auf Widerspruch gegen die Verarbeitung oder auf Datenübertragbarkeit. 
Beschwerderecht
Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten gegen die Datenschutz-Grundverordnung verstößt, haben Sie das Recht auf Beschwerde bei der Österreichischen Datenschutzbehörde. 
Bereitstellungspflicht
Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist für die Bearbeitung des Antrages zur Kostenrückerstattung für die Bildschirmarbeitsplatzbrille erforderlich. Grundsätzlich ist eine Bereitstellung 
Ihrer personenbezogenen Daten nicht verpflichtend. Die Nichtbereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass ihr Antrag nicht bearbeitet werden kann.
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